
Zuständigkeiten	und	mit-verantwortliche	Personen	
	
Die	 folgende	 Grafik	 zeigt	 die	 vielen	 verschiedenen	 Personen	 und	 Institutionen,	 die	 eine	 Mit-
Verantwortung	für	das	Kinderheim	Rathausen	trugen.	Es	wurde	keine	Gewichtung	vorgenommen.		
	
	
	
	

	
	
	
	

Kinderheim	

Heiminterne	
Aufsichtskommission	(eine	
Weitere	Kommission	und	
eine	Aufsichtskommission)	
•  Aufsicht	und	Kontrolle	über	den	
Heimbetrieb	

Bischof	von	Basel	und	
Lugano	
•  Vorschlagsrecht	bei	der	Wahl	
eines	neuen	Direktors	

Direktor	
•  Oberste	Leitung	der	Anstalt		

Kloster	Ingenbohl	
•  Auswahl	und	Abzug	der	
Schwestern,	Aus-	und	
Weiterbildung	der	Schwestern,	
VisitaLon	(«Besuch»)	der	
SchwesterngemeinschaP	

Ingenbohler	Schwestern	
•  Gesamte	Haushaltsführung	
(Küche,	Wäsche,	Reinigung,	
Garten,	Schneiderei	usw.),	
Betreuung	der	Kinder,	
LehrtäLgkeit	

Übriges	Heimpersonal	
•  LehrtäLgkeit,	Haushalt,	
LandwirtschaP,	AdministraLon,	
Ausführen	von	Arbeiten	in	den	
verschiedenen	Betrieben	Anstaltsarzt	

•  medizinische	Betreuung	der	
Kinder	

Weitere	Instanzen	mit	
gewissen	Aufsichts-	und	
Betreuungspflichten	
•  etwa	die	einweisenden	
Behörden,	wie	die	Armen-	oder	
VormundschaPsbehörden,	oder	
der	Schulinspektor	

Rechtssprechende	und	
rechtsetzende	Instanzen	
•  Erlassen	und	Umsetzen	der	
rechtlichen	Rahmenbedin-
gungen	und	Richtlinien	

•  etwa	der	Bund,	die	Kantone,	die	
Gerichte		

Eltern	
•  jener	Teil	der	Eltern,	die	das	
harte	Erziehungssystem	im	Heim	
gouLerten	

«GesellschaL»	
•  indem	die	Zustände	weit	herum	
akzepLert	waren,	obwohl	ein	
unterschwelliges	Wissen	
vorhanden	war	(«man»	wusste	
Bescheid)	und	die	immer	wieder	
aufflammende	HeimkriLk	die	
Probleme	früh	beim	Namen	
nannte	

Regierungsrat	des	Kantons	
Luzern	
•  Oberaufsicht	
•  Wahl	der	Mitglieder	der	
Weiteren	Kommission	


